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An den  
Präsidenten des  
Landtags Nordrhein-Westfalen 
 
per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
 
 
               Düsseldorf, den 30. April 2020 
 
 
Stellungnahme zum Antrag "Kommunale Wärmewende vorantreiben"  (Drs. 
17/12753) der Fraktion  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Anhörung des Ausschus-
ses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 7. Mai 2020 
 

Sehr geehrter Herr Kuper, 

HANDWERK.NRW und der Fachverband Sanitär Heizung Klima Nordrhein-
Westfalen danken für die Möglichkeit, im Rahmen der Verbändeanhörung zum Ent-
wurf des Gesetzes zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
Stellung zu nehmen. 

 

1. Vorbemerkung  

Fakt ist, dass hoher Modernisierungsbedarf im Gebäudebestand besteht: 

 21 Mio. Heizungsanlagen sichern die Wärmeversorgung 
 Nur 6 Mio. entsprechen dem Stand der Technik 
 Mehr als 13 Mio. Kessel sind veraltet 

Die Energiewende lässt sich nur dann realisieren, wenn alle verfügbaren Effizienz-
technologien wirtschaftlich eingesetzt werden und man die Infrastrukturen für 
Strom, Gas und Öl effizient mit erneuerbaren Energieträgern (Sonne, Biomasse) 
nutzt. Dazu dient vor allem die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude 
(BEG), die besonders durch die lukrative Förderung der Einzelmaßnahmen von 
bis zu 50 % einen hohen Anreiz zur Modernisierung gibt. 

Beispiel Wärmepumpe: Im  vergangenen Jahr wurde in Deutschland die millionste 
Wärmepumpe installiert. 2020 wurden davon allein 120.000 Anlagen verbaut – ein 
Marktwachstum um ca. 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr.  

Beispiel Biomasse: Deutschland ist europaweit das „Pelletland“ schlechthin. Mit 
über 60.000 neuen Anlagen in 2020 konnte der Absatz gegenüber dem Vorjahr 
deutlich gesteigert werden. Damit waren in Deutschland Ende 2020 fast 550.000 
Pelletfeuerungen in Betrieb. Ihr Beitrag zum Klimaschutz wird durch die damit ein-
gesparte CO2-Menge von 3,5 Mio. t deutlich.  
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Beispiel Gas-Hybridheizungen: In 2020 wurden ca. 50.000 Anlagen verbaut – 
Tendenz steigend. In Zukunft besteht die zusätzliche Möglichkeit, Wasserstoff in 
das bestehende Erdgasnetz einzuspeisen. 

Fazit: Um die Klimaziele für 2030 zu erreichen, werden in den Kommunen drin-
gend moderne und flexible Heizungstechnik-Lösungen für unterschiedliche Ge-
bäude und Möglichkeiten der Bürger benötigt. 

Nah- und Fernwärme können bei der Energiewende hilfreich sein. In vielen Fällen 
fehlen jedoch die notwendigen Voraussetzungen wie z. B. eine hohe Anschluss-
dichte oder die Einbindung industrieller Abwärme. Es ist daher wichtig zu erken-
nen, dass diese nicht automatisch und in jedem Fall wirtschaftlich sind. Gründe 
hierfür liegen in:  

 den Energieverlusten durch lange Lieferstrecken 
 dem immer geringeren Energieverbrauch in Neubauten 
 der Teilauslastung bei geringerer Wärmeabnahme (Sommer). 

Dies kann zu höheren Kosten für die Bürger führen. Energetische Gebäudesanie-
rungen werden ausgebremst, weil sich Modernisierungsmaßnahmen, z. B. an der 
Gebäudehülle, wegen festgelegter Wärmepreise nicht lohnen.  

Aus unserer Sicht hängt die Akzeptanz der Wärmewende maßgeblich davon ab, 
dass sie nachhaltig ausgestaltet wird. Deshalb ist aus Kundensicht erforderlich:  

 ein verlässlicher regulatorischer Rahmen die Marktmechanismus best-
möglich zur Wirkung bringt,  

 ein fairer, freier Wettbewerb der Anbieter, der die Nachfrage nach Inno-
vationen befeuert und sich die klimafreundlichsten, technologisch besten 
und wirtschaftlichsten Lösungen durchsetzen können, 

 die Verbraucher ihren Energieträger und ihr Heizungssystem frei wählen 
können und ihre Verbraucherrechte in Fernwärmeverträgen unverletzt 
bleiben, 

 die Wärmepreise insgesamt transparent und sozialverträglich sind, 
 in der jetzt sich aktuell dynamisch entwickelnden Situation der Klima-

schutz ohne Zwänge ausgestaltet wird, sondern die Ziele und die Maß-
nahmen klar kommuniziert und dargelegt werden. 

 

Der vorliegende Antrag fußt auf einer vereinfachten Sichtweise, die nicht berück-
sichtigt, wie gering die Möglichkeiten sind, Solartechnik, Wärmepumpen und Holz-
heizungen z. B. im dominanten städtischen Wohnungsbau einzusetzen, die auf 
eine bestrafende Verbotspolitik setzt und die die betroffenen Akteure zum wenig 
motiviert. Auf die vorhandenen Schwierigkeiten mit der Beschränkung von Wett-
bewerb und Suchprozessen nach besten Lösungen zu reagieren, ist nicht über-
zeugend. Nach unserer Erfahrung ist es zielführend im Sinne des Klimaschutzes, 
dass die verkrusteten Strukturen in den Kommunen mit städtischen Töchtern und 
Eigenbetrieben aufgebrochen werden und stattdessen die ganze Bandbreite der 
Lösungen mit dem Handwerk zusammen in den Blick genommen wird.  

2. Grundsätzliche Erörterung der Thematik aus Sicht des Handwerks 

Hohe Effizienz und 
Strom aus Erneuer-

 Das Handwerk versteht sich als Umsetzer der Klima- und Ener-
giewende und damit als Teil der Lösung für eine erfolgreiche 
kommunale Wärmewende. Der Wärmebedarf spielt neben den 
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baren Energien als 
zentrale Eckpfeiler 
im Wärmebereich 

Sektoren Strom und Verkehr eine zentrale Rolle unter den Ener-
giebedarfsträgern. Wir tragen die grundsätzliche Ausrichtung mit, 
gerade auch im Wärmebereich, eine hohe Effizienz anzustreben 
und den Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien zur De-
ckung des Wärmebedarfs weiter zu beschleunigen. Hinsichtlich 
der Umsetzung haben sich in der Strategiediskussion in den ver-
gangenen Jahren im Wesentlichen zwei Versorgungsszenarien 
herausgeschält: Der dezentrale Versorgungsansatz und die zent-
rale, netzgebundene, Wärmeversorgung häufig durch den kom-
munalen Versorger.  

Überwindung von 
Richtungsstreit und 
Akzeptanz-
problemen sind 
vordringlich 

 In der Diskussion um die Nah- und Fernwärme spielen Verbrau-
cherrechte eine zentrale Rolle. Unlängst wurde von der Bundes-
verbraucherzentrale (VERBRAUCHERRECHTE IM 
FERNWÄRMEMARKT NUR UNZUREICHEND GESTÄRKT, 
Stellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverbands zum 
Entwurf einer Verordnung zur Umsetzung der Energieeffizienz-
richtlinie 2018/2002/EU im Bereich der Fernwärme und Fernkäl-
te, 17. März 2021) kritisiert, dass im Zusammenhang mit der Um-
setzung der EU-Energieeffizienz-Richtlinie in nationales Recht 
keine umfassende, verbraucherorientierte Überarbeitung des 
Fernwärmerechts in Aussicht gestellt wurde. Nach wie vor ent-
zieht sich dieser monopolartige Wärmeversorgungsbereich einer 
transparenten Dokumentation seiner Dienstleistung gegenüber 
den KundInnen, der Verpflichtung einer wirtschaftlichen Ausge-
staltung des Geschäftsmodells und angemessener rechtlicher 
Konditionen. Bei engem Schulterschluss zwischen Kommune 
und Versorger werden kommunale Fördermittel und irreführende 
Marketing-Botschaften ausgegeben, um die überteuerte Fern-
wärme im freien Wettbewerb zu bewerben, der längst verzerrt 
und unfairen Prinzipien unterliegt. Hierdurch ist die weitgehend 
negative Wahrnehmung der zunächst als effiziente, industrielle 
Massenverwertung von Wärmepotentialen angelegte Versor-
gungslogik in der Öffentlichkeit begründet.   
Aus unserer Sicht gilt es, die Wärmewende in fairem Wettbewerb 
für die VerbraucherInnen und EigentümerInnen zu organisieren, 
um die Erreichung der Klimaziele zu gewährleisten. Akzeptanz-
probleme in jedwede Richtung sind auszuräumen, verlässliche 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Daher muss die Überwindung 
des Richtungsstreits um dezentrale oder leitungsgebundene Ver-
sorgungsmodelle jetzt eingeleitet werden und ausbalancierte, 
rechtlich unbedenkliche und energieeffiziente Wirtschaftweisen 
als Antwort auf die klimapolitischen Herausforderungen entwi-
ckelt werden.    

Dekarbonisierung 
im Wärmebereich 
nur mit einem Mix 
aller  Schlüssel-
technologien 

 Die beiden Versorgungsoptionen besitzen eine unterschiedliche 
Funktion für das Gelingen der Wärmewende und werden in wis-
senschaftlichen Szenario-Bewertungen als Schlüsseltechnolo-
gien bezeichnet. Die Schlüsseltechnologie Wärmepumpe unter 
Verwendung von Strom aus fluktuierenden und erneuerbaren 
Quellen wird mit Blick auf 2050 als zukünftige Primärenergiequel-
le im Wärmebereich gesehen, sie kann aber häufig nur ein-
schränkt eingesetzt werden. Die Wärmenetze bieten dagegen 
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Potenziale im Sinne einer Brückenfunktion bis 2030 und müssen 
dafür transformiert sowie aus- und neugebaut werden. Dieser 
Auffassung liegt die wissenschaftliche Einschätzung zugrunde, 
dass langfristig gesehen eine vollständige Dekarbonisierung der 
Gebäudewärme nur mit einem Mix verschiedener Technologien 
möglich ist.  

Richtungsstreit 
auflösen 

 

 

Zwang führt nicht zu 
nachhaltiger Wär-
meversorgung  

 Die Auflösung des hemmenden Richtungsstreits um eine dezent-
rale oder eine zentrale Wärmeversorgung erfordert eine perspek-
tivische Korrektur: Weg von der utilitaristischen Handlungsmaxi-
me hinsichtlich der leitungsgebundenen Wärmebereitstellung hin 
zu wesentlichen Merkmalsausprägung einer funktionierenden 
Marktwirtschaft: der Wahlfreiheit der MarktteilnehmerInnen.   
Solange Wärmeversorgung verordnet werden kann, ist sie als 
planwirtschaftliche Lösung anfällig für Lock-in-Effekte, verunmög-
licht sie Such- und Lösungskompetenz freier Marktbewegungen, 
evoziert unwirtschaftliche Entscheidungen und erzeugt in der 
öffentlichen Kommunikation widersprüchliche Botschaften.  

Verlässlicher regu-
lativer Rahmen und 
optimierte Kommu-
nikation 

 Entscheidend für das Erreichen der Klimaziele ist aus unserer 
Sicht ein verlässlicher regulativer Rahmen für eine zielgerichtete 
Preisentwicklung von CO2 und Strom. Der Abbau von Hemmnis-
sen und eine klare öffentliche Kommunikation i. S. zielgerichteter 
Signale und transparenter Preisgestaltung sowie eine offensive 
Rollenzuweisung für alle Handlungsträger in der Wärmewende, 
darunter das Handwerk, sind die Gelingensbedingungen.  

Wahlfreiheit als 
oberste Maxime 
einer erweiterten 
Wärmeplanung  
neu denken 

 

 

 

 

 

Kommunale Wert-
schöpfung insge-
samt  
im Blick behalten 

 

 

 Die Herausforderung liegt darin, beiden Technologien den Weg 
zu bereiten, ohne zu unumkehrbaren Beschädigungen der wirt-
schaftlichen Strukturen und klimaschädigenden Lock-in-Effekten 
beizutragen.   
Die kommunale Wärmeplanung verliert in diesem Zusammen-
hang nicht ihre funktionale Bedeutung, sondern erweitert ihren 
Funktionsraum technologieoffen und bietet Orientierung und Ent-
scheidungshilfen für die freie Auswahl der besseren Wärmever-
sorgungsoption. Sie generiert Daten für die Professionalisierung 
der Entscheidungsfindung. Sie arbeitet transparent und nachvoll-
ziehbar die Potenziale aller Versorgungsoptionen heraus: So wird 
verhindert, dass allein die kommunalen Finanzen als handlungs-
leitende Dimension zum Tragen kommen und die möglichen Fol-
gekosten den zwangsverpflichteten NutzerInnen aufgebürdet 
werden.   
Diese neu verstandene Wärmeplanung behält dabei  die gesam-
te kommunale Wertschöpfung im Blick, für die das Handwerk als 
Teil der mittelständischen Wirtschaft eine wesentliche Rolle 
spielt. Hier kommen stadtgesellschaftliche Funktionen in den 
Blick, die für ein funktionierendes Gemeinwesen von hoher Be-
deutung sind und die nicht durch grobe Wettbewerbsverzerrun-
gen und planwirtschaftliche Konstruktionen beeinträchtigt werden 
dürfen. Denn ein durch öffentliche Wirtschaftsbetätigung verzerr-
ter Wettbewerb führt hier unweigerlich zu einer Schwächung des 
Handwerks und zu einer Bevormundung der Verbraucherinnen 
und Verbraucher und schwächt damit den Klimaschutz 
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Governance-
Strukturen für eine 
breite öffentliche 
Kommunikation 

 Das Handwerk hat in Nordrhein-Westfalen Modelle für Gover-
nance-Strukturen (Masterpläne Klimaschutz, Mobilitätspartner-
schaften) entwickelt und in die breite Umsetzung gebracht, um 
gemeinsam mit den kommunalen Umweltverwaltungen vor Ort in 
Städten, Kreisen und Zweckverbänden öffentlich wirksam für 
energieeffiziente Lösungen im Strom- und Wärmebereich einzu-
treten. Diese Modelle gilt es auszubauen und die Akteure vor Ort 
zu stärken! 

Praxis- und be-
darfsgerechte 
Technologie-
offenheit und Wahl-
freiheit in der Wär-
meversorgung 

 Das Handwerk spricht sich nach wie vor für eine verstärkte und 
kooperierende Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit zur Steige-
rung der Nachfrage nach energetischer Sanierung aus. Wesent-
liche Maxime ist dabei eine praxis- und bedarfsgerechte Techno-
logieoffenheit, die der spezifischen Kundenanforderung und der 
jeweiligen wirtschaftlichen Situation gerecht wird.  

Augenmerk auf 
dezentrale Schlüs-
seltechnologien 

 Das Handwerk besitzt mit vielen seiner Gewerke eine besondere 
Kompetenz für Bau, Wartung und Management von Gebäuden 
sowie für die dezentrale Energie- und Wärmeversorgung. Durch 
die Fachkompetenz des Handwerks ist es möglich, Gebäude und 
ihr Umfeld integrativ zu denken und im Sinne einer dezentralen 
Lösung eine wirtschaftliche und versorgungstechnisch optimale 
Wärmeversorgung -wo immer es möglich und sinnvoll erscheint - 
zu empfehlen. 

Ganzheitliche Ge-
bäude-sanierungs-
strategie 

 Die Herausforderung ist und bleibt die bauliche und/oder anla-
gentechnische Sanierung des überalterten Gebäudebestandes 
und der Ausbau regenerativer Energien. Es bedarf daher u. a. 
einer ganzheitlichen Gebäudesanierungsoffensive, die auf eine 
nachhaltige Integration baulicher, barrierearmer, altengerechter, 
innenraumhygienischer und sicherheitstechnischer Aspekte ab-
zielt und das Thema zukunftsgerechte Mobilität integriert. Hierzu 
zählen zum Beispiel Angebote zur Errichtung der Ladeinfrastruk-
tur, zur Systemintegration in die dezentrale erneuerbare Energie-
versorgung und stationäre Speicheranlagen. Bereits bei Sanie-
rungsmaßnahmen ist jedes Gebäude auf eine zukünftige Integra-
tion von Ladeinfrastruktur vorzubereiten. In diesem Sinne zeigt 
das Handwerk die Bandbreite aller Möglichkeiten von Sektoren-
kopplungsmaßnahmen beim energetischen Sanieren auf. Des 
Weiteren werden dabei auch Klimafolgenanpassungsmaßnah-
men in die Betrachtung einbezogen. 

Wärmeplanung 
grundlegend neu 
denken: 

 

 

Motivierende Bera-
tung und Wirkungs-
analysen als Be-
standteil einer aus-
balancierten und 

 Um die Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit im oben dargestell-
ten fachlichen Zusammenhang weiter intensivieren zu können, 
bedarf es u. E. einer gemeinsamen Beratungsplattform, die zum 
einen die Erfassung der spezifischen Situation beim Kunden über 
ein standardisiertes System ermöglicht und in einem weiteren 
digitalen Schritt dem Kunden sinnvolle Lösungen aufzeigt.   
Auf diese Weise wird gleichzeitig eine motivierende Wirkungs-
analyse in Form eines Abgleichs der Status-quo-Erfassung der 
Gebäudehülle und Anlagentechnik mit den Energieverbrauchs-
daten und CO2-Emissionen möglich. Diese Funktion könnte sich 
als ein neuer wesentlicher Bestandteil eines ausbalancierten, 
integralen Wärmeplanungsinstruments für den kommunalen Ge-
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transparenten 
Wärmeplanung 

brauch herauskristallisieren. Damit könnte Nordrhein-Westfalen 
eine funktionale Weiterentwicklung des Wärmeplans Nieder-
sachsen vorantreiben, die der Wahlfreiheit und der individuellen 
Zielperspektive der Immobilieneigentümer Freiraum und Aner-
kennung zubilligt.  

Erweiterter, integra-
ler Gebäude-Check 

 Das Handwerk in NRW spricht sich daher für die Schaffung eines 
erweiterten, integralen Gebäude-Checks aus, der die aktuell im-
mer noch sektoral gefassten Politikfelder in NRW zusammen-
denkt und damit die Perspektive der Immobilienbesitzer fokus-
siert.   
Gerade die Einschränkung von Wahlfreiheit und Selbstbestim-
mung durch die Schaffung faktischer Unterordnungsstrukturen 
wie Anschluss- und Benutzungszwänge wäre kontraproduktiv. 

Handwerk als Un-
terstützer und Part-
ner 

 Das NRW-Handwerk wird als lokal und regional aufgestellter, 
endverbrauchernaher Wirtschaftszweig, der fachlich in vielen 
Belangen bei der Umsetzung der Wärmewende gebraucht wird, 
sein Engagement auch weiterhin schärfen und unverändert ko-
operativ bei der Umsetzung der Klimaziele mitwirken.  

3. Konkrete, auf die einzelnen Abschnitte des Antrags bezogene Anmerkun-
gen  

I. Ausgangslage  

Sowohl die EU als auch die Bundesregierung haben für 
den Gebäudesektor einen CO₂-Minderungspfad bis 
2050 beschrieben. So sollen die Emissionen im Ge-
bäudesektor bundesweit bis 2030 um 67% gesenkt 
werden, bis 2050 soll der gesamte Gebäudebestand in 
Deutschland klimaneutral sein. Der 2015 verabschiede-
te Klimaschutzplan NRW beschreibt über diese reinen 
Zielvorgaben hinaus mehr als 20 konkrete Maßnah-
men, mit welchen der Gebäudebestand in NRW bis 
2050 klimaneutral werden kann.  

Die Umsetzung der Maßnahmen bleibt bis heute weit 
hinter den Zielsetzungen zurück. Denn nicht nur die 
energetische Erneuerung unseres Gebäudebestandes 
und damit die Reduzierung des Energiebedarfes stockt 
seit Jahren. Auch die Umstellung der Wärmeerzeugung 
NRWs kommt trotz einiger Erfolge im Bereich Kraft-
Wärme-Kopplung nicht recht vom Fleck. Und das, ob-
wohl Nordrhein-Westfalen aufgrund seiner besonderen 
Struktur von Ballungsräumen und seiner Dichte an 
energie- und damit wärmeintensiven Industrien in die-
sem Bereich über die wohl größten Potentiale aller 
Flächenländer verfügt.  

Energetische Sanierungsquote stagniert bei unter ei-
nem Prozent  

Knapp 2,7 Millionen Wohngebäude in NRW wurden vor 
1980 errichtet. Damit wurde mehr als zwei Drittel des 

Zur Einschätzung des bisherigen Entwicklungsprozesses: 
Die im Klimaschutzplan NRW beschriebenen Maßnahmen 
stellten in der zweiten Dekade d. Jh. ein neuartiges pro-
grammatisches Kompendium dar. Der geringe Schwung 
bei der Umsetzung des Planes ist sicherlich dem Neuheits-
grad des Unterfangens geschuldet, hauptsächlich aber 
scheint er in einem gravierenden Konstruktionsfehler be-
gründet zu sein: Allem voran krankte die intendierte Umset-
zung daran, dass der Klimaschutz nicht als kommunale 
Pflichtaufgabe verankert wurde. In der Folge waren Hand-
lungsspielraum und Ressourcen der kommunalen Ämter in 
der Regel auf den durch die Bundesinitiative Kommunaler 
Klimaschutz befristeten Förderzeitraum beschränkt. Feh-
lende personelle Kontinuität und ein daraus resultierender, 
erschwerter Kompetenzaufbau waren die Folge.  

Der Klimaschutzplan beinhaltete darüber hinaus kein 
Kommunikationskonzept, das den Kommunen die Zusam-
menarbeit mit kommunalen Akteuren, eine konsistente 
Kommunikation in einem landesweiten Maßstab und die 
Verfügbarkeit transparenter, verlässlicher Anreize erlaubt 
hätte. Während die Fassung des Klimaschutzgesetzes und 
die Konstruktion des intensiven Planerstellungsprozesses 
mit einem hohen Partizipationsanspruch ein anspruchsvol-
les Novum darstellte, sind die erforderlichen sozio-
technischen Maßnahmen hinter dem ambitionierten Vorha-
ben deutlich zurückgeblieben. Die Aktivitäten der Energie-
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Wohngebäudebestands vor der ersten Wärmeschutz-
verordnung 1977 gebaut, gerademal rund 100.000 
Wohngebäude entstanden nach der neuesten Energie-
einsparverordnung aus 2013. Um den Gebäudebe-
stand an die Anforderungen des Pariser Abkommens 
anzupassen, wäre eine Sanierungsquote von rund drei 
Prozent des Altbestandes pro Jahr, auf ein ambitionier-
tes Energieeffizienzniveau, notwendig. NRW erreicht 
bis heute nicht einmal ein Prozent. 

Agentur.NRW bildeten einen wichtigen Beitrag, verloren 
jedoch in der Beliebigkeit der jeweils an die Förderzeiträu-
me angepassten Ausschreibungskautelen an Kraft.  

Der in Gang gesetzte Transformationsprozess fokussierte 
konsequent auf das Kernziel der nordrhein-westfälischen 
Industriepolitik, den Industriestandort zu erhalten, allerdings 
ohne im Sinne des Mehr-Ebenen-Ansatzes die Verbünde-
ten für die Klimawende auch dort zu suchen, wo die Klima-
wende stattfindet: In den Städtegesellschaften mit ihrer 
mittelständischen Wirtschaft.  

Das Handwerk hat im Zuge dieser Entwicklung auf die 
Bedeutung zivilgesellschaftlicher Selbstverpflichtungspart-
nerschaften mit den Kommunen hingewiesen und seit 2014 
zeigen können, dass diese Form des partnerschaftlichen 
Angangs der Gemeinschaftsaufgabe in den Kommunen 
wertvolle Governance-Strukturen für die Umsetzung der 
Transformation bietet.  

Mit dem Leitfaden „Prima Klima Wohnen“ wird den Kom-
munen mittlerweile ein breites Know-how zur Aktivierung 
der vielfältigen Akteurpotenziale in den Kommunen zur 
Verfügung gestellt. Gleichzeitig verändern sich die Mindsets 
nachvollziehbar, die Kommunen reagieren zunehmend mit 
Sachverstand und weitreichenden Maßnahmenkonzepten 
auf die zunehmenden Erfordernisse (siehe Gestaltungs-
bündnis Düsseldorf, 2020). Vor allem aber sorgen die 
wahrnehmbar veränderten Klimabedingungen und die ge-
zielten Ansatzpunkte und Hebel des Green Deal der EU 
über die verschiedenen Politikfelder für eine komplex ange-
legte Dynamisierung. Die Aktivitäten zielen darauf ab, eine 
hohe Akzeptanz für ein Mehr an Engagement zu wecken. 
Entscheidungsfreiheit und Partizipation werden damit zu 
einem entscheidenden Motor im Klimaschutz und bilden 
damit auch für die Wärmewende einen verlässlichen Aus-
gangspunkt.  

Dies werten wir als Erfolg und sprechen uns für eine ambiti-
onierte und innovative Verbesserung von Kommunikations-
prozessen in den Kommunen und den Abbau von Regula-
torik als Gegengewicht zu einer einseitigen, industriepoliti-
schen Ausrichtung aus.  

Seite 2  

Dabei sind die Gründe für diese schleppende Entwick-
lung seit Jahren bekannt: Fehlende steuerliche Anreize, 
fehlende Investitionen in die kommunale Infrastruktur 
und eine viel zu bürokratische Förderlandschaft, die im 
Wesentlichen auf eine Kreditförderung setzt und darum 
in der anhaltenden Tiefzinsphase nahezu jede Wirkung 
verloren hat. 

Mit den bundes- und landesspezifischen Förderprogram-
men sind wesentliche Vereinfachungen erreicht worden. 
Die Zahlen sprechen für eine signifikante Veränderung bei 
den Eigentümerentscheidungen zugunsten Erneuerbarer 
Energiequellen und Anlagentechnik. Der Zuwachs ist lt. 
Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, Köln, 
belegbar und steigend.  

Angesichts der enormen volkswirtschaftlichen Potentia-
le, die gerade im Gebäudesektor liegen, bleibt es voll-

Die Landesregierung hat mit ihrer Energieversorgungsstra-
tegie ebenfalls einen Fokus auf die leitungsgebundenen 
Lösungen gelegt. Mögliche Maßnahmen der mittelständi-
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kommen unverständlich, dass die Landesregierung hier 
bislang rein gar nichts „entfesselt“ hat, weder die Hand-
lungsfähigkeit der Kommunen, noch die Investitionsbe-
reitschaft der Immobilienbesitzerinnen und -besitzer. 
Anstatt die Kommunen in NRW konzeptionell und fi-
nanziell bei der klimafreundlichen Modernisierung ihrer 
Gebäudebestände und Quartiere zu unterstützen, hat 
die schwarz-gelbe Landesregierung die frühere Landes-
förderung für eine aktive Quartiersentwicklung zuguns-
ten ihres Heimatförderprogramms gestrichen. 

schen Wirtschaft im Wärmebereich werden hingegen nicht 
beleuchtet, noch im Rahmen möglicher Forschungs- und 
Innovationsprozesse adressiert. Hier sollte entschieden der 
Fokus verschoben werden. Umweltwirtschaft darf nicht 
ausschließlich als Gegenstand der Industriepolitik betrieben 
werden. Das wird den Erfordernissen und Potenzialen in 
weiten Bereichen des Zuliefererwesens und der Wertschöp-
fungsketten insgesamt nicht gerecht.  

Zwar konnte die steuerliche Absetzbarkeit für energeti-
sche Sanierungsmaßnahmen auf bis zu 30 % über drei 
Jahre wesentlich verbessert werden, jedoch wurde die 
Förderung sowohl für Steuererstattungen, als auch für 
Investitionskostenzuschüsse auf 40.000 € gedeckelt. 
Insbesondere für den Mietwohnungsbau ist dieser De-
ckel vollkommen unzureichend. Gleiches gilt für die 
Begrenzung der Förderung auf zehn Jahre. Diese Ein-
schränkungen machen deutlich, dass die Regierungen 
im Bund und in NRW die Dimension der Herausforde-
rung bis heute nicht verstanden haben. 

Die insgesamt halbherzige Haltung zum Thema der steuer-
lichen Absetzbarkeit ist ein zentrales Hemmnis. Die zaghaf-
ten Versuche haben bislang nicht an den Erfolg des zuletzt 
1981 wirksamen Modells anknüpfen können. Hier geht 
mehr und könnte wirkungsvoll zur Schadensbegrenzung im 
Bereich der Klimafolgenanpassung eingesetzt werden.  

Es genügt längst nicht mehr, Investitionen in den Ge-
bäudebestand einmalig anzukurbeln. Damit auch zu-
künftige technologische Fortschritte bei Energieerzeu-
gung und Energieeffizienz schnell in den Bestand im-
plementiert werden, müssen sich die Reinvestitionszyk-
len dauerhaft verkürzen. Degressive Abschreibungs-
modelle für energetische Sanierungsmaßnahmen müs-
sen daher dauerhaft und verlässlich fester Bestandteil 
des Steuerrechtes bleiben. Dies erhöht nicht nur die 
Investitionsbereitschaft, sondern auch die betriebswirt-
schaftlichen Anreize für die Wirtschaft, ihre Produktin-
novationszyklen zu verkürzen. 

Zustimmung 

Wichtiger noch, als eine wirksame steuerliche Absetz-
barkeit ist aber die Neuausrichtung und vor allem die 
Entbürokratisierung der Investitions- und Förderland-
schaft. Neben der dringend notwendigen Vereinfachung 
von Mieterstrommodellen, der Unterstützung gemein-
wohlorientierter Marktakteure wie Bürgerenergie- und 
Wärmegenossenschaften und einer investitionsfreundli-
chen Reform des EEG, muss auch die Kreditförderung 
der öffentlichen Banken grundlegend reformiert werden. 
Da selbst der Verzicht auf einen Kreditzins im derzeiti-
gen Marktumfeld kaum Wirkung zeigen würde, müssen 
bei der Sanierungsförderung endlich neue Wege be-
schritten werden. 

Nach wie vor  bremsen die Hausbanken die Weiterleitung 
von KFW-Krediten an die Kreditnehmer aus. Hier müssen 
deutliche Erleichterungen hinsichtlich der Anforderung an 
die Verfahren der Hausbanken angestrebt werden, um die 
Förderung mit einem angemessenen Aufwand bei den 
Hausbanken zu realisieren.   

So könnte der Effekt degressiver Abschreibungsmög-
lichkeiten durch eine Flexibilisierung der bislang eher 
starren Annuitätenkredite verstärkt werden. Staatliche 
Garantien, mehr Freiheiten bei der Tilgung, längere und 
flexiblere Laufzeiten und die Ausweitung und direkte 

Die Forderung nach Flexibilisierung der Abschreibung ist 
ebenfalls zu begrüßen. 

Contracting-Modelle werden dagegen kontrovers diskutiert. 
Aufgrund der Bonitätsverschlechterung ist das Geschäfts-
modell trotz der überarbeiteten Bürgschaftskautelen nicht 
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Absicherung von Contracting-Modellen zur Stärkung 
der Reinvestitionstätigkeit könnten die Nachfrage nach 
den Fördermodellen der KfW oder NRW.Bank erheblich 
steigern. 

als mittelstandsfreundlich einzustufen.  

Zudem sorgen Contractingmodelle i. d. R. zu erhöhten 
Preisstrukturen auf Nutzer- und Endverbraucherseite. 

Seite 3  

Für die Wärmewende bleibt es die Grundvorausset-
zung, allen Akteuren und Akteurinnen die richtigen 
Anreize an die Hand zu geben. Unumgänglich bleibt 
eine CO₂-Bepreisung die langfristig und planbar Len-
kungswirkung entfaltet. Dazu reicht die im Brennstof-
femissionshandelsgesetz festgelegte Preisentwicklung 
in den kommenden Jahren nicht aus, sondern muss 
weiter erhöht werden. Dabei soll eine CO2 Bepreisung 
keine soziale Schieflage erzeugen. Deshalb bleibt der 
Vorschlag aktuell, dass die Einnahmen direkt für die 
Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und für wirksa-
men Klimaschutz in der Wirtschaft verwendet werden: 
Durch eine Senkung der Stromsteuer und durch ein 
Energiegeld Pro-Kopf, welches direkt an die privaten 
Haushalte zurückerstattet wird. 

Dieses Modell einer Ausschüttung an die privaten Haushal-
te, wie es in der Schweiz umgesetzt wurde, ist verworfen 
worden. Stattdessen sind wenig transparente Förderfonds 
entstanden, die keine direkte Motivationswirkung bei den 
BürgerInnen auslösen. 

Dabei wird die Liste der Möglichkeiten für eine klima-
neutrale Wärmeversorgung stetig länger: Neben Solar-
thermie und dem zwar nachwachsenden, aber flächen-
intensiven und vielseitig nachgefragten Energieträger 
Holz haben sich in den vergangenen Jahren vor allem 
immer effizientere, mit regenerativem Strom betriebene 
Wärmepumpen, die Umgebungswärme oder Geother-
mie verfügbar machen als echte Alternative entwickelt. 

Diese Alternative erfährt eine rege, zunehmende Nachfrage 
bei den EigentümerInnen. Leider werden die EigentümerIn-
nen durch konkurrierende irreführende Werbebotschaften 
von Fernwärmelieferanten verunsichert. Die wettbewerbli-
chen Ungleichgewichtigkeit der Anbieter (kommunale An-
bieter und Handwerksunternehmen) führen zur Marktver-
zerrung und zu einer Desinformation der EigentümerInnen.  

Sowohl Solarthermie als auch Festbrennstoffheizungen 
stoßen jedoch durch bauliche Gegebenheiten im Bestand 
an ihre Grenzen. Dies gilt insbesondere für Wärmepumpen 
im städtischen Bereich. Vielerorts bieten sich keine Alterna-
tiven zur energetischen Sanierung an. Dort macht der Ein-
satz fossiler Energieträger in modernen Heizungsanlagen 
Sinn. 

Für das Handwerk, das sich in Kommunen aktiv in 
Klimapakten verpflichtet, gewinnt die Bewerbung innovati-
ver, klimafreundlicher Lösungen an Raum. Diese Motivation 
gilt es, kontinuierlich zu steigern und in einer verstärkten 
Zusammenarbeit mit Wissenschaft die Innovationbereit-
schaft zu unterstützen.   

Der CO₂-neutrale Umbau unserer Wärmeversorgung 
erfolgt bislang häufig mit liegenschafts- oder sogar ein-
heitsbezogenen Ansätzen. Nicht nur Eigentümerinnen 
und Eigentümer von Einfamilienhäusern, sondern auch 
Vermieterinnen und Vermieter von Etagenwohnungen, 
Gewerbetreibende, Vereine und selbst die öffentliche 
Hand kämpfen sich buchstäblich von Haus zu Haus/ 
Wohnung zu Wohnung und ersetzen alte Zentral- oder 
Etagenheizungen. Im besten Fall durch CO₂-neutrale 
Alternativen, meist jedoch durch Neugeräte mit besse-

Eine gezielte Zusammenarbeit des Handwerks mit der 
Kommune im Rahmen einer kommunalen Wärmeplanung 
ist mit Blick auf die kommunale Wertschöpfung durch die 
mittelständische Wirtschaft von besonderer Bedeutung, 
denn im Rahmen einer transparenten und auf Augenhöhe 
funktionieren Planung und Umsetzung können die mittel-
ständischen Strukturen gesichert und ausgebaut werden. 
Der Beitrag des Handwerks zur Ausbildung junger Men-
schen und die unternehmerische Verantwortung den Kun-
denInnen gegenüber untermauern insbesondere in Krisen-
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ren Wirkungsgraden, aber weiterhin fossilen Energie-
trägern. Angesichts der enormen Zahl von Liegenschaf-
ten und Bestandsgebäuden in unterschiedlicher Eigen-
tümer- und Trägerschaft erinnert dieser Ansatz unwei-
gerlich an Sisyphus. 

lagen die besondere Bedeutung des klein- und mittelstän-
disch geprägten Handwerks. 

Das neueste „Gesetz zur Einsparung von Energie und 
zur Nutzung Erneuerbarer Energien zur Wärme- und 
Kälteerzeugung in Gebäuden“ (Gebäudeenergiegesetz 
- GEG) welches am 01.11.2020 in Kraft getreten ist 
bringt auch keine Fortschritte für die Wärmewende. Es 
führte die Regelungen des Energieeinsparungsgeset-
zes (EnEG), der Energieeinsparverordnung (EnEV) und 
des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWär-
meG) in einem Gesetz zusammen überlässt aber wei-
terhin den Eigentümerinnen und Eigentümern sich Ver-
bündete für gemeinsame Wärmenetze zu suchen. 

Der oben erwähnte Leitfaden zur energetischen Sanierung 
könnte auch hier hilfreiche Hinweise geben.  

Seite 4  

Auch der großspurig angekündigte Pakt „Pri-
ma.Klima.Wohnen“, bei dem es sich bislang um nichts 
anderes handelt, als eine Absichtserklärung auf Hoch-
glanzpapier, schafft es nicht, diesen Betrachtungshori-
zont zu weiten. Nach allem, was bislang vorliegt, bleibt 
es im Wesentlichen beim erneuten Versuch Immobili-
eneigentümerinnen und -eigentümer zum Austausch 
alter Heizanlagen zu bewegen. Gleichzeitig verlängert 
der Austausch alter Ölheizungen - insbesondere im 
Ruhrgebiet auch von Kohleöfen – und alten Nachtspei-
cherheizungen das fossile Zeitalter am Ende sogar. 

Dabei bietet sich aktuell wieder ein Möglichkeitsfenster 
den Austausch der Heizanlagen zu diskutieren. Die 
sogenannte Marktraumumstellung (MRU) ist 2015 an-
gelaufen und hat zum Ziel, bis 2030 sukzessive Netz-
gebiete im Nordwesten und Westen Deutschlands auf 
den Transport eines anderen Erdgases umzustellen. 
Das Erdgas der Gruppe L wird abgelöst durch Erdgas 
der Gruppe H. Damit ändert sich in dem Netzgebiet die 
Gasbeschaffenheit und es ist notwendig, das Netz und 
die Gasverbrauchsgeräte in allen betroffenen Haushal-
ten und im Gewerbe- und Industriesektor nach und 
nach umzustellen bzw. anzupassen. An dieser Stelle 
sollte nicht nur die Frage gestellt werden, welche Gas-
gruppe man bezieht, sondern wie zukünftig die Wärme-
erzeugung in der Kommune oder dem Quartier ausge-
staltet werden soll. Damit jetzt nicht Geräte eingebaut 
werden, die den Nachhaltigkeitszielen einen Tag später 
schon wieder im Wege stehen. 

Der oben erwähnte Leitfaden zum Pakt „Pri-
ma.Klima.Wohnen“ setzt u. E. dort an, wo bereits das Klim-
schutzgesetz 2013 auf eine notwendig breite Allianz für den 
Klimaschutz geworben hat. Insbesondere die dahinter lie-
gende Idee einer erforderlichen Kommunikations- und In-
teraktionskompetenz scheint einen Bedarf bei den kommu-
nalen Verwaltungen zu treffen.  

Das Handwerk hat sich in die Beratungen um den Pri-
ma.Klima.Wohnen-Pakt engagiert eingebracht, um für eine 
Intensivierung der Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu 
werben.  

Dies sollte auch zu einem Relaunch des Gebäudeenergie-
Checks führen, der direkt nach einem digitalen Upgrading 
im Rahmen eines EU-Projekts 2018 vom Land ausgesetzt 
wurde. Solche Entwicklungen betrachten wir als inkonse-
quent und demotivierend.  

Zuletzt hat das Handwerk neben seiner Kampagnenbeteili-
gung auch die Unterstützung der redaktionellen Erarbeitung 
eines solchen systematischen und einheitlichen Instruments 
zur Kundenberatung- und –information angeboten.  

Im Rahmen einer gemeinsamen konstruktiven Diskussion 
sollten selbstverständlich auch die erwähnten Möglichkeits-
fenster erörtert werden, das Handwerk steht beispielsweise 
dem Einsatz von Wasserstoff positiv gegenüber und sieht 
sich als entsprechender Dienstleister für die BürgerInnen. 
Hier gilt es zeitnah, eine Einschätzung über die Wasser-
stoffpotenziale im Wärmebereich gemeinsam mit dem 
Handwerk zu gewinnen. 

Moderne Wärmenetze bieten bereits heute die Möglichkeit, 
Wasserstoff für eine spätere Einspeisung zu nutzen.  

Strukturelle Ansätze in Form von kommunaler Wärme-
planung versprechen nicht nur in den dicht bebauten 

Nachvollziehbare und transparente Planungsaktivitäten in 
den Kommunen sind außerordentlich wichtig. Dabei sollten 
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Ballungsräumen, sondern auch in ländlichen Kommu-
nen und Regionen wesentlich schneller und nachhalti-
ger Erfolg. In NRW beschränken sich solche strukturel-
len Ansätze auf Nah- und Fernwärmenetze, meist dort, 
wo zufällig industrielle Abwärme anfällt oder eine Aus-
kopplung aus der Stromerzeugung oder Verbrennungs-
anlagen vorgenommen werden kann. In der Fläche 
betrachtet, bleibt das Potential von Kraft-Wärme-
Kopplung, aber auch der effizienten Abwärmenutzung, 
weitestgehend ungehoben. 

wenig bis keine Markteingriffe vorgenommen werden. Ins-
besondere sollten marktliche Verzerrungen, wie sie insbe-
sondere von den großen Versorgern ausgehen, unterblei-
ben. Im technologischen und sozio-technischen Ringen um 
die klimafreundlichsten Entwicklungspfade sollte die Maxi-
me sein, keinerlei Ausschlüsse und Zwänge auszuüben, 
dies wäre ein weiterer Konstruktionsfehler, der strukturelle 
Fehlentwicklungen zur Folge hätte. Eine Industriepolitik, die 
auf die Schwächung des mittelständischen Handwerks 
abzielt, sei es durch marktverzerrende Ausschlüsse oder 
durch die Ausblendung des Forschungs- und Förderungs-
bedarfs des Mittelstandes, kann keine florierende „Umwelt-
wirtschaft“ begründen. Ganz im Gegenteil: Eine Priorisie-
rung industriewirtschaftlicher Bedarfe würde die Zulieferer- 
und die zugehörigen mittelständischen Innovationsstruktu-
ren nachhaltig schwächen. Die Komplexität der Abhängig-
keiten sollten nicht unterschätzt werden.  

Ein positives Beispiel in NRW ist das Projekt Innovati-
onCity Ruhr in Bottrop. Dort wurde mit einem Sonder-
förderprogramm des Landes ein industriell geprägtes 
Stadtquartier umfassend energetisch saniert. Konkret 
sollten die CO2-Emissionen um 50 Prozent verringert 
und zugleich die Lebensqualität gesteigert werden. So 
konnten durch die kommunale Unterstützung, zentrale 
Planung und gute Beratungsangebote in den vergan-
genen 10 Jahren jährlich 3,3 Prozent der Gebäude 
energetisch saniert werden. Doch das Projekt bleibt 
trotz des begonnenen „Roll-out“ auf zwanzig weitere 
Quartiere eine Ausnahmeerscheinung. Landesweit 
verfügen nur 41 Kommunen über kommunale Wärme-
planungen. Die anderen Kommunen in NRW können 
angesichts knapper Kassen nur neidisch auf diesen 
Leuchtturm blicken. 

Der industriell geprägte Managementansatz von Innovati-
onCity Ruhr ist mit erheblichen Ressourcen politisch ge-
stützt worden. In der nachträglichen Betrachtung haben die 
Ergebnisse des Projekts diesem massiven Input nicht 
Rechnung tragen können. Wie andere Großprojekte, die 
politisch und finanziell gepusht worden sind, hat IC im IC-
Rollout (ICRO) die Bedürfnisse der Kommunen nicht erfül-
len können. Die überteuerten und überaus standardisiert 
zum Einsatz gekommenen Beratungsergebnisse haben die 
erforderliche Sensibilität vermissen lassen, die erfolgreichen 
städteplanerischen Aktivitäten zugrunde liegen. Wer die 
Aussprache von Kommune und Stadtakteuren in den Prä-
sentationen vor Ort verfolgt hat, konnte sich ein Bild von der 
eingeschränkten Nutzbarkeit machen, die diese industriell 
geprägten, hoch standardisierten  Management-Bausteine 
aufweisen. Die Ergebnis-Zahlen sind ein weiteres Manko, 
sie sind mit zeitlich zunehmendem Abstand nach unten 
korrigiert worden. Auch die zunächst hehren Sanierungsan-
forderungen sind nach der ersten Ernüchterung in die Ein-
sicht gemündet, dass auch Einzelmaßnahmen Ergebnisse 
erzielen. Diese Auffassung wurde jahrelang dem Handwerk 
als „zu kurz gesprungen und inkompetent“ vorgeworfen.  

Der herausragende Leuchtturm, die Sanierung eines  Woh-
nungsgesellschafts-Komplexes in Essen, konnte als Expe-
riment aufgrund außerordentlicher Unterstützungsleistun-
gen durch IC nicht in eine Regelumsetzung überführt wer-
den. Der ICRO wird mit dem entsprechenden zeitlichen 
Abstand bei weitem nicht mehr einhellig als Erfolgsprojekt 
bewertet!  

Fündig wurde sie in Niedersachsen, aber beispielswei-
se auch die Länder Baden-Württemberg und Schles-
wig-Holstein sind hier wesentlich weiter, als NRW. So 
hat Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren 
zunächst ein zentrales Informations- und Konzeptions-

Das niedersächsische Konzept einer systematischen kom-
munalen Wärmeplanung beschreibt die Anforderungen in 
sechs Schritten.  

Insbesondere macht das Konzept darauf aufmerksam, dass 
die Planung leitungsgebundener Konzepte nur in Quartie-
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netzwerk geschaffen und verpflichtet nun im Rahmen 
einer Novelle des Klimaschutzgesetzes zunächst 

ren mit einer langfristig hohen Wärmebedarfsdichte umge-
setzt werden sollte. Diese muss die im Transformationspro-
zess angelegten Entwicklungen mit einbeziehen, die insbe-
sondere zu einer kontinuierlichen Wärmebedarfsdichte 
führen.  

Gerade weil bei leitungsgebundenen Versorgungskonzep-
ten vorausgesetzt wird, dass die Kommune als planende 
Institution bzw. als Inhaberin der Wegerechte immer direkt 
Einfluss (über einen Anschluss- und Benutzungszwang) auf 
die Wärmeversorgung im Quartier nehmen kann und wird, 
ist hier eine besondere Verantwortung und Kompetenz 
zentral, die aber durch die finanziellen Erwartungen der 
Kommune an ihre kommunalen Eigenbetriebe bzw. an den 
Versorger grundsätzlich im Verdacht steht, korrumpiert zu 
werden.  

Bei der nicht leitungsgebundenen Versorgung sind hinge-
gen die einzelnen Gebäudeeigentümer in der Pflicht, eine 
nachhaltige Wärmeversorgung zu realisieren. Hier kann die 
Kommune nur indirekt, zum Beispiel durch Information, 
monetäre Anreize, Vorbildfunktion etc., Einfluss nehmen.  

Seite 5  

Vor dem Hintergrund der enormen Investitionen, langen 
Planungszeiträume und dem im Bestand immer höhe-
ren Umsetzungsaufwand, müssen also insbesondere 
auf die Frage der Wärmeerzeugung langfristig belastba-
re Antworten gefunden und umgesetzt werden. 

Zum einen ist die Wärmebedarfsdichte (kWh/(m*a)) lang-
fristig abhängig von der Entwicklung der Gebäudeeffizienz 
und der Integration von nachhaltiger Wärmepotenziale: 
Fortschreitender Klimawandel, energetische Sanierungen 
wie auch der Zubau dezentraler solarthermischer Potenzia-
le mindern den Wärmebedarf und wirken sich somit auf die 
Wirtschaftlichkeit der netzgebundenen Energie aus. Zusätz-
lich müssen auch Wärmeverluste, die langfristige Effizienz 
der Wärmelieferung, die Versorgungssicherheit sowie der 
Wärmepreis berücksichtigt werden. Dies ist selbst im Rah-
men der Wärmebedarfsentwicklung nur schwer abschätz-
bar. Die leitungsgebundenen Systeme müssen daher flexi-
bel ausgestaltet werden.  

Keinesfalls dürfen die damit verbundenen Unwägbarkeiten 
finanziell auf die Kunden abgewälzt werden, die, wie weiter 
unten gefordert, zu einem Anschluss und zur Benutzung 
verpflichtet werden sollen. 

Vorreiter in der Energiewende ist das Land Dänemark. 
Wärmeplanung ist hier seit 1979 für jede Kommune 
gesetzlich verpflichtend. Die meisten geschlossenen 
Ortschaften sind dadurch schon an ein Fernwärmenetz 
angeschlossen. Die Wärmenetze sind überwiegend in 
der Hand von Genossenschaften. Somit sorgen die 
Wärmekunden selbst für den dynamischen Ausbau der 
Nah- und Fernwärmenetze. 

In dem hier aufgezeigten dänischen Modell der Vergesell-
schaftung der Energieversorgung im Rahmen von Genos-
senschaften kommen per Genossenschaftsidee demokrati-
sche Prinzipien zum Tragen, die mit dem Anschluss- und 
Benutzungszwang durch eine Kommune und einen öffentli-
chen Versorger nicht vergleichbar sind. Grundsätzlich ist zu 
konstatieren, dass dieses Modell nicht einfach auf NRW 
übertragbar ist.  

 

Seite 6  

Es ist weder volkswirtschaftlich noch ökologisch sinn- Grundsätzlich steht außer Frage, dass Technologieoffenheit 
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voll, in neue klimafreundliche Infrastrukturen zu investie-
ren, wenn nicht gleichzeitig sichergestellt wird, dass 
diese Infrastrukturen auch wirtschaftlich betrieben und 
flächendeckend genutzt werden. Ohne ordnungsrechtli-
che Vorgaben, wie Anschlusszwänge, zielgenaue und 
sozial ausgewogene Beitrags- und Gebührensatzungen 
und die Anwendung planungsrechtlicher Instrumente 
bleiben die kommunalen und regionalen Infrastruktur-
träger auf die Einzelentscheidungen der Eigentümer-
schaft angewiesen. Ein wichtiger, ergänzender Schritt 
wäre es, die Wärmeversorgung der allgemeinen Da-
seinsvorsorge auch rechtlich zuzuordnen. Ziel muss es 
sein, in den nächsten 10 Jahren die planerische Grund-
lage für Investitionen in allen Kommunen zu schaffen. 
Dies schließt die Option ein, für geeignete Stadtteile und 
Quartiere den Anschluss von gemeinschaftlicher Wär-
meversorgung festzuschreiben. 

walten sollte. Allein die Unwägbarkeit der Planung im Falle 
des Netzausbaus darf nicht zum Verlust der freien Eigen-
tümerentscheidung führen. Die Wärmewende muss auf 
breiter Akzeptanz fußen. Die Sozialisierung von im Zuge 
großindustrieller Finanzentscheidungen durchaus nicht 
auszuschließenden finanzieller Fehlentscheidungen steht 
der Akzeptanzverbreiterung entgegen. Die Überteuerung 
der Wärmeversorgung und die mit leitungsgebundener 
Versorgung einhergehende Mentalität des Big Business 
stehen der vernünftigerweise eingeforderten Prosumer-
Mentalität ebenso entgegen.  

In Transformationsprozessen entscheiden zudem die Viel-
falt der Ansätze und die freie Entscheidungsfähigkeit über 
die besten Wege. Eine mit Zwang behaftete planwirtschaft-
liche Variante ist als Technologieoption nicht in einen freien 
Markt integrierbar. Im Umkehrschluss: Liegen die Vorteile 
klar auf der Hand, zahlen sie sich auch aus. Dann werden 
sie sich auch auf breiter Front durchsetzen.  

Die Bedeutung klarer Vorteilskommunikation ohne propa-
gandistische oder fehlleitende Implikationen wird in diesem 
Zusammenhang deutlich: Überzeugende Argumente wer-
den im Zuge jedweder Art von Ersatz- und Sanierungs- 
oder Neubaumaßnahmen wirksam, sobald sie auf transpa-
renten und nachhaltigen Ausgestaltungsoptionen beruhen. 
Begleitend und vorbereitend bietet das Handwerk zudem 
auch nicht- oder  geringinvestive Maßnahmen, wie den 
hydraulischen Abgleich oder Heizlastberechnungen an, um 
weitere Verbesserungen voranzubringen.  

Ebenso können leitungsgebundene Konzepte mit einer 
Reihe von Vorteilen punkten: die effiziente Nutzung von 
Abwärme aus BHKWs oder aus industriellen Quellen, ein 
bessere Abgasreinigung bei den Erzeugungsanlagen, und 
ein effizienter Betrieb sowie die Integration von erneuerba-
ren Energien.  

Im Sinne der Gemeinschaftsaufgabe Klimaschutz und der 
Psychologie von Wir-Gemeinschaften sollte das Augen-
merk verstärkt auf die Potenziale und die positiven Beiträge 
der Partner und Akteure gerichtet werden.  

II. Der Landtag stellt fest:  

● Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu errei-
chen, müssen Deutschland und Nordrhein-Westfalen 
ihren überproportionalen Treibhausgasausstoß schnell 
auf allen Sektoren reduzieren und die Klimaneutralität 
deutlich vor 2050 erreichen. 

Zustimmung 

● Neben der Frage der Energieeffizienz ist für den 
Gebäudesektor dabei die klimaneutrale Erzeugung von 
Wärme (und Kälte) eine zentrale Gelingensbedingung. 

Zustimmung 

● Der bisherige maßgeblich objekt- bzw. liegenschafts-
bezogene Ansatz der Landesregierung kann in der zur 

Sektorale und ganzheitliche Vorgehensweisen im Wärme-
sektor erfordern eine Einbindung von relevanten Marktpart-
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Verfügung stehenden Zeit nicht allein zum Erfolg füh-
ren. 

nern, aus Sicht von Handwerk.NRW sind dies die vor Ort 
organisierten, mittelständischen Handwerksunternehmen.  

● Stattdessen müssen die Anstrengungen der einzel-
nen Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer durch 
eine langfristig angelegte kommunale Wärmeplanung 
ergänzt werden, die neben dem notwendigen Aus- und 
Zubau kommunaler Wärmenetze auch die klimaneutra-
le Wärmeerzeugung als Teil der kommunalen Daseins-
vorsorge festschreibt. 

Die Ausgestaltung der Kommunalen Wärmeplanung muss 
konsequenter „nachhaltig“ und digital vollzogen werden und 
darf nicht auf einem Anschluss- und Benutzungszwang 
fußen, um die finanziellen Folgen von wirtschaftlichen Fehl-
entscheidungen- und entwicklungen durch Abwälzung der 
Kosten auf die BürgerInnen und Unternehmen abzuwälzen. 
Hier müssen digitale Innovationen zum Einsatz kommen, 
statt alter Formen von bürokratischen Verwaltungsverfah-
ren, wie zum Beispiel Papier-Checklisten! 

Seite 7  

1. Nach den Vorbildern des Landes Niedersachsen und 
Baden-Württemberg einen Leitfaden für die Konzeption, 
Erstellung und Umsetzung kommunaler Wärmepläne 
zu entwickeln, herauszugeben und permanent fortzu-
schreiben. 

In diesem Leitfaden muss ausgewiesen werden, wie ein 
partnerschaftliches Miteinander der in der Wärmeversor-
gung aktiven stadtgesellschaftlichen Partner, u. a. einschlä-
gige Handwerksunternehmen, auf Augenhöhe in die Pla-
nungsprozesse eingebunden werden und wettbewerbsver-
zerrende Aktivitäten der Kommunen unterbunden werden.  

2. Die bestehenden Förderprogramme der KfW zur 
Unterstützung kommunaler Wärmepläne nach dem 
Vorbild anderer Bundesländer aus Landesmitteln auf 
85% der förderfähigen Investitionen aufzustocken. 

Die Weiterleitung durch die Hausbanken muss durch die 
Entbürokratisierung des Verfahrens insbesondere bei klei-
neren Vorhaben wirkungsvoll unterstützt werden.  

3. In Zusammenarbeit mit der Energieagentur.NRW, 
den kommunalen Spitzenverbänden und weiteren Part-
nern ein landesweites Netzwerk „Wärmewende NRW“ 
zu entwickeln, welches sowohl als Informations-, Kom-
munikations- und Datenplattform dient, als auch techni-
sche und planerische Unterstützungsangebote für 
kommunale Planungsträger bündelt. 

Hier ist das ausführende Handwerk zu beteiligen. 

4. Die Forschungs- und Entwicklungsförderung im Be-
reich „klimaneutrale Wärmeerzeugung und intelligenter 
Wärmenetze“ dauerhaft zu intensivieren und hierzu mit 
der NRW.Bank einen offenen Forschungs- und Ent-
wicklungs-Förderfonds aufzulegen, der auch privaten 
und kommunalen Unternehmen ermöglicht, schneller 
an technischen Innovationen teilzuhaben und diese im 
Markt zu implementieren. 

Die Forschungs- und Entwicklungsförderung sollte dezidiert 
auch auf die dezentrale Ausgestaltung der Wärmeversor-
gung ausgerichtet werden und auch für das Handwerk 
nutzbringend eingesetzt werden können.  

5. Die Vermittlung der Kompetenzen für eine kommuna-
le Wärmeplanung in einschlägigen Studiengängen der 
Stadtplanung an nordrhein-westfälischen Hochschulen 
sicherzustellen und dazu die Hochschulen mit den er-
forderlichen Mitteln auszustatten. 

In diesem Zusammenhang ist eine verstärkte Verzahnung 
von dualer und akademischer Ausbildung in Teilen anzu-
streben, um die spätere berufliche Ausübung im Bereich 
wichtiger Schnittstellen qualitativ zu unterfüttern.  

6. Die kommunale Planungshoheit zu stärken und Ein-
flussmöglichkeiten auf die gebietskörperschaftliche 
Wärmeversorgung auszubauen, durch 

Eine Ausweitung der Planungshoheit im Sinne der traditio-
nell gedachten, behördlichen Kompetenz und Diktions-
macht ohne jedwede Partizipation der zentralen kommuna-
len Akteure, darunter das Handwerk, mit der Folge von 
Wettbewerbsverzerrungen wird abgelehnt. 

b. eine Novelle der Gemeindeordnung NRW, mit dem Anschluss- und Benutzungszwänge werden grundsätzlich 
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Ziel, erweiterte Möglichkeiten, den Anschluss an ge-
meinschaftliche Wärmeversorgung festzuschreiben und 
durchzusetzen. 

abgelehnt. 

a. eine grundlegende Reform der KFW-Förderung ein-
zusetzen, mit dem Ziel die Förderinstrumente so zu 
flexibilisieren, auszubauen, zu ergänzen und zu entbü-
rokratisieren, dass sie trotz des anhaltenden Niedrigzin-
sumfelds Investitionsanreize setzen. 

Zustimmung 

b. eine dauerhafte und dadurch planbare steuerliche 
Förderung von Investitionen in die Energieeffizienz und 
eine klimafreundliche Wärme- und Kälteversorgung von 
Bestandsgebäuden, u.a. durch dauerhaft degressive 
Abschreibungsmodelle einzusetzen. 

Zustimmung 

c. die bundesgesetzliche Verankerung der Wärmever-
sorgung als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge 
einzusetzen. 

Die Folgen dieser weitreichenden gesetzlichen Veranke-
rung der Wärmeversorgung als Teil der kommunalen Da-
seinsvorsorge ist im vorliegenden Zusammenhang weder 
ausreichend dargelegt noch begründet worden. Aufgrund 
der weitreichenden Implikationen dieses Schrittes wird 
diese Forderung abgelehnt. Hier sollte im Sinne des Subsi-
diaritätsprinzips ein Vorrang privatwirtschaftlicher Initiative 
gelten. 

Seite 8  

d. eine Novelle des Baugesetzes einzusetzen mit dem 
Ziel, die kommunale Wärmeplanung auch baurechtlich 
abzusichern und dazu neben der Bauleitplanung (1. 
Kapitel BauGB) inkl. der in ihr enthaltenen Umlagemög-
lichkeiten (1. Kapitel, vierter Abschnitt BauGB) auch die 
Instrumente des besonderen Städtebaurechts (2. Kapi-
tel BauGB) dahingehend zu erweitern, dass es für die 
Um- und Durchsetzung kommunaler Wärmepläne 
nutzbar wird, z.B. durch die Implementierung bereichs-
bezogener Versorgungssatzungen. 

Die weitreichenden finanziellen Folgen der hier angestreb-
ten Novellierung des Baugesetzes für die mittelständische 
Wirtschaft können nicht eingeschätzt werden. Insbesondere 
die intendierten Umlagemöglichkeiten können zu einer nicht 
bezifferbaren finanziellen Belastung der Unternehmen aber 
auch der BürgerInnen führen. Diese Forderung ist daher 
abzulehnen.  

Bei regulatorischen Veränderungen ist jeweils eine detail-
lierte KMU-Folgenabschätzung vorzunehmen. Die Einfüh-
rung von Anschluss- und Benutzungszwängen wird grund-
sätzlich abgelehnt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Prof. Dr. Hans Jörg Hennecke 
Hauptgeschäftsführer 
 
 


